
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 399/1967 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 278/2012 

§/Artikel/Anlage 

§ 22d 

Inkrafttretensdatum 

23.08.2012 

Text 

Genehmigung eines einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles gemäß § 31a KFG 1967 

§ 22d. (1) Ein Antrag auf Genehmigung eines einzelnen Fahrzeugs gemäß § 31a KFG 1967 muss 
folgende Angaben enthalten: 

 1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers); 

 2. gegebenenfalls Type, Variante und Version des Fahrzeugs; 

 3. gegebenenfalls den Handelsnamen des Fahrzeugs; 

 4. Fahrzeugklasse; 

 5. Name und Adresse des Herstellers; 

 6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der gesetzlich vorgeschriebenen Schilder; 

 7. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 

 8. gegebenenfalls Name und Adresse des Bevollmächtigten des Herstellers; 

 9. Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 

 10. die für das Fahrzeug zutreffenden zulassungsrelevanten Daten gemäß Anlage 4; 

 11. eine Aufstellung der dem Antrag beigeschlossenen EG-Typgenehmigungen, ECE-
Genehmigungen und Prüfberichte nach dem Muster der Anlage zu Muster A in Anhang VI der 
Richtlinie 2007/46/EG, wobei die Spaltenbezeichnung „Geändert durch“ durch die 
Spaltenbezeichnung „Nachgewiesen durch“ ersetzt wird und die Spalte „Gültig für die 
Varianten“ entfällt; bei Nachweis durch eine EG-Typgenehmigung oder durch eine ECE-
Genehmigung ist in die Spalte „Nachgewiesen durch“ die jeweils zutreffende 
Typgenehmigungsnummer anzugeben, bei Nachweis durch einen Prüfbericht eines technischen 
Dienstes ist in dieser Spalte der Name des Technischen Dienstes und die Nummer des 
Prüfberichts anzugeben; wenn die Prüfung durch einen gemäß § 125 KFG 1967 bestellten 
Sachverständigen erfolgen soll, ist in dieser Spalte die Eintragung „SV“ zu machen; bei 
Genehmigungsgegenständen, die auf das gegenständliche Fahrzeug nicht zutreffen, ist in der 
Spalte „Nachweis durch“ „n. a.“ oder „nicht zutreffend“ einzutragen; 

 12. bei Fahrzeugen, bei denen die gegenständliche Einzelgenehmigung die letzte Stufe eines 
Mehrstufen-Genehmigungsverfahrens ist, die Nummer der EG-Typgenehmigung oder die 
Genehmigungsnummer für alle vorhergehenden Genehmigungsstufen; 

 13. zwei Photos des Fahrzeugs (eines von links vorne, eines von rechts hinten), Auflösung 
mindestens 640 x 480 Bildpunkte oder Mindestgröße 7x10 cm; 

 14. wenn der Antrag von einer im Auftrag des Herstellers oder des Besitzers handelnden Person 
eingebracht wird, eine entsprechende Bevollmächtigung. 

Die in Z 1 bis 13 angeführten Angaben können auch in vom zuständigen Landeshauptmann genehmigter 
elektronischer Form beigebracht werden. Das Antragsschreiben selbst und die Bevollmächtigung (Z 14) 
sind in Papierform beizubringen. 
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(2) Dem Antrag auf Genehmigung gemäß Abs. 1 sind anzuschließen: 
 1. die in der Aufstellung gemäß Abs. 1 Z 11 angeführten Prüfberichte; 

 2. die für die vorhergehenden Genehmigungsstufen ausgestellten EG-
Übereinstimmungsbescheinigungen und/oder Typenscheine; 

 3. wurde für das Fahrzeug eine Ursprungsbescheinigung gemäß Anhang XVIII der Richtlinie 
2007/46/EG ausgestellt, diese Ursprungsbescheinigung. 

(3) Können die in Abs. 1 Z 10 angeführten zulassungsrelevanten Daten nicht vom Antragsteller 
beigebracht werden, kann er den Antrag stellen, dass der Landeshauptmann diese Daten im Zuge der 
Prüfung des Fahrzeugs ermittelt, sofern dieser aufgrund seiner fachlichen, sachlichen und personellen 
Voraussetzungen dazu in der Lage ist. Für die Ermittlung dieser Daten ist dem Landeshauptmann der 
dafür anfallende Aufwand nach Maßgabe des in § 67 genannten Tarifes vom Antragsteller zu ersetzen. 

(4) Wurde in der Auflistung gemäß Abs. 1 Z 11 eine EG-Typgenehmigungsnummer oder eine ECE-
Genehmigungsnummer angegeben, hat der Antragsteller über Aufforderung des Landeshauptmannes die 
gegenständliche EG-Typgenehmigung oder ECE-Genehmigung beizubringen. Mit vorheriger 
Zustimmung des Landeshauptmannes können diese in elektronischer Form als pdf-Dateien beigebracht 
werden. 

(5) Der gemäß § 125 KFG 1967 bestellte Sachverständige hat die Prüfung persönlich durchzuführen. 
Die Prüfung hat jedenfalls eine Prüfung des Fahrzeugs auf die Übereinstimmung mit den vorgelegten 
Unterlagen zu umfassen. Gegebenenfalls kann der gemäß § 125 KFG 1967 bestellte Sachverständige eine 
Probefahrt durchführen. Die Prüfergebnisse sind in einem Prüfbericht festzuhalten. 

(6) Ergibt die Prüfung durch den gemäß § 125 KFG 1967 bestellten Sachverständigen, dass die 
Bestimmungen aller für das Fahrzeug zutreffenden Rechtsakte gemäß der Anlage 3j eingehalten sind, das 
Fahrzeug mit allen Prüfberichten und/oder EG- bzw. ECE-Typgenehmigungen übereinstimmt und 
bestehen keine Bedenken, dass durch die Verwendung des Fahrzeugs die Verkehrssicherheit oder die 
Umwelt gefährdet wird, hat der Landeshauptmann die Einzelgenehmigung zu erteilen. Für Fahrzeuge, die 
der Verordnung (EU) Nr. 183/2011 zur Änderung der Anhänge IV und VI der Richtlinie 2007/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 53 vom 26. Februar 2011, S 4) 
unterliegen, gelten die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 183/2011. 

(7) Der Einzelgenehmigungsbogen muss durch geeignete Maßnahmen gegen Fälschung gesichert 
sein. 


